
446 Gesetzblatt Nr. 42 — Ausgabetag: 27. April 1954

§ 3
(1) Staatliche Auszeichnungen werden verliehen
0 an Einzelpersonen und Personenkollektive,

ohne Unterschied der Staatsangehörigkeit der Aus
zuzeichnenden,

') an Betriebe, staatliche Institutionen und gesell
schaftliche Organisationen,

•) an Gliederungen der unter Buchst, b angeführten 
Einrichtungen, wenn sie eine organisatorische Ein
heit bilden.

(2) Die Auszeichnung kann auch nach dem Tode der 
auszuzeichnenden Person erfolgen.

(3) Die verliehenen Auszeichnungen sind unveräußer
lich und nicht übertragbar.

§ 4
(1) Über die Verleihung von Orden und Medaillen 

sowie Preisen entscheidet der Ministerrat der Deut
schen Demokratischen Republik.

(2) Über die Verleihung aller anderen staatlichen Aus
zeichnungen entscheidet der Ministerrat der Deutschen 
Demokratischen Republik, soweit er diese Entscheidung 
nicht anderen staatlichen Organen übertragen hat.

§ 5
(1) Die Verleihung der Auszeichnung erfolgt gemäß 

den gesetzlichen Bestimmungen über die Stiftung der 
Auszeichnung durch den Präsidenten der Deutschen 
Demokratischen Republik oder den Ministerpräsidenten 
der Deutschen Demokratischen Republik.

(2) In den Bestimmungen über die Stiftung der Aus
zeichnung kann die Verleihung einem anderen staat
lichen Organ übertragen werden.

§ 6
Beim Ministerpräsidenten der Deutschen Demokra

tischen Republik wird eine Verwaltung für staatliche 
Auszeichnungen gebildet, bei welcher ein Register für 
alle Verleihungen von Orden und Medaillen sowie 
Preisen geführt wird. Der Ministerpräsident der Deut
schen Demokratischen Republik kann auch bei anderen 
staatlichen Organen derartige Verwaltungen einrichten.

§ 7
(1) Bei jeder Verleihung wird dem Ausgezeichneten 

eine Urkunde ausgehändigt, die zum Besitz der Aus
zeichnung berechtigt und die vom Präsidenten der Deut
schen Demokratischen Republik oder Ministerpräsiden
ten der Deutschen Demokratischen Republik oder dem 
mit der Verleihung Beauftragten unterzeichnet ist.

(2) Nach dem Tode des Ausgezeichneten verbleibt die 
Urkunde den Hinterbliebenen.

§ 8
(1) Orden und Medaillen werden beim Ableben des 

Ausgezeichneten an die Verwaltung für staatliche Aus
zeichnungen zurückgegeben, wenn das Statut nicht be
stimmt, daß sie in den Händen der nächsten An
gehörigen verbleiben. Diese sind nicht berechtigt, die 
Auszeichnungen zu tragen.

(2) Bei Auflösung von Betrieben, staatlichen Institu
tionen, gesellschaftlichen Organisationen oder deren 
Gliederungen, denen eine staatliche Auszeichnung ver
liehen wurde, ist sowohl die Auszeichnung als auch die

Urkunde der Verwaltung für staatliche Auszeichnungen 
zurückzugeben, falls in dem Statut nicht eine andere 
Regelung vorgesehen ist.

§ 9
Die Verleihung von Orden und Medaillen sowie Prei

sen wird von der Verwaltung für staatliche Auszeich
nungen im Zentralblatt der Deutschen Demokratischen 
Republik bekanntgegeben, wenn dies im Statut be
stimmt ist.

§ 10
Ausländische Auszeichnungen jeder Art können nur 

angenommen werden, wenn der Ministerrat der Deut
schen Demokratischen Republik dazu die Genehmigung 
erteilt.

§ 11
(1) Staatliche Auszeichnungen können aberkannt wer

den, wenn nach der Verleihung Tatsachen festgestellt 
werden, die, wenn sie bekannt gewesen wären, eine 
Auszeichnung ausgeschlossen hätten, ferner dann, wenn 
die Voraussetzungen für die Auszeichnung nicht mehr 
gegeben sind oder wenn der Beliehene sich der Aus
zeichnung als unwürdig erweist.

(2) Bei Entzug des Wahlrechts oder der Ehrenrechte 
durch Strafurteil verliert der Bestrafte alle staatlichen 
Auszeichnungen.

§ 12
(1) Uber die Aberkennung von Orden und Medaillen 

sowie Preisen und anderen Auszeichnungen entscheidet 
eine Kommission unter dem Vorsitz des Ministerpräsi
denten der Deutschen Demokratischen Republik. Der 
Kommission gehören an:

der Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokra
tischen Republik,
der Vorsitzende der Zentralen Kommission für 
Staatliche Kontrolle und
der Leiter der Verwaltung für staatliche Auszeich
nungen.

(2) Der Leiter oder Vorsitzende des Staatsorgans oder 
der Organisation, durch die der Ausgezeichnete vor
geschlagen wurde, ist zu hören.

(3) Jedes Mitglied der Kommission kann zur Wahr
nehmung seiner Aufgaben in der Kommission einen 
ständigen Vertreter bestellen.

(4) Die Kommission gibt sich ihre Geschäftsordnung, 
die durch den Ministerrat zu bestätigen ist.

§ 13
Von den demokratischen Massenorganisationen und 

von der demokratischen Sportbewegung eingeführte 
Auszeichnungen können von der Regierung der Deut
schen Demokratischen Republik im Einvernehmen mit 
der Leitung der betreffenden Organisation in staat
liche Auszeichnungen umgewandelt werden.

§ 14
Die Verleihung der nicht unter dem Schutz dieses 

Gesetzes stehenden Leistungs- und Erinnerungsabzei
chen demokratischer Parteien und Massenorganisatio
nen, die Zuerkennung akademischer Grade und Würden 
durch die Universitäten und Hochschulen sowie die 
Verleihung von Ehrenbürgerrechten durch Organe der 
Deutsdien Demokratischen Republik werden durch die-, 
ses Gesetz nicht berührt.


